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9207 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Finanzausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 8. Juli 2014 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bankwesengesetz, das Börsegesetz 1989, das E-Geldgesetz 2010, das 
Finanzkonglomerategesetz, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das 
Investmentfondsgesetz 2011, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, das 
Zahlungsdienstegesetz und das Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetz geändert werden  

Mit dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates werden folgende Maßnahmen getroffen: 
- es werden gesetzliche Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verordnung (EU) Nr. 

1024/2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über 
Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank eingeführt; 

- es kommt zu einer Neustrukturierung der Anlage zum Prüfbericht im Bankwesengesetz; und 
- es erfolgen redaktionelle Berichtigungen in mehreren Aufsichtsgesetzen im Zuge der 

Nachbearbeitung der nationalen Umsetzung der Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur 
Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, 
zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 
2006/49/EG. 

 
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 22. Juli 
2014 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Ingrid Winkler. 
An der Debatte beteiligten sich die Bundesräte Mag. Reinhard Pisec, BA, Franz Perhab und Marco 
Schreuder. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Ingrid Winkler gewählt. 

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 22. Juli 2014 mit Stimmenmehrheit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2014 07 22 

 Ingrid Winkler Edgar Mayer 
 Berichterstatterin Stv. Vorsitzender 
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